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Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

                                                        
Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Im Jankerfeld“ in
 Birgden im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
hier:       Auslegungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 
              „Im Jankerfeld“ gemäß   § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
              23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 07.12.2015 den Entwurf der 1. Än-

derung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Im Jankerfeld“ und die dazugehörige Begründung ge-

billigt. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes nebst Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Mittels der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 soll eine zeichnerische Festsetzung ge-

ringfügig geändert werden. Ziel der Planung ist es, eine unbeabsichtigte Härte des rechts-

kräftigen Bebauungsplanes Nr. 49 „Im Jankerfeld“ bauleitplanerisch und damit nachhaltig zu

korrigieren. 

Da durch die Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-

den, ist das Verfahren auf der Grundlage des § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durch-

zuführen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem nachstehenden Kartenaus-

zug. 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 nebst Begründung liegt in der

Zeit vom

25. Januar 2016 bis einschließlich 25. Februar 2016
während der allgemeinen Dienststunden

         montags bis freitags    von  08.15 Uhr bis 12.30 Uhr

         dienstags                    von   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

         donnerstags               von   14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstr. 10, Zimmer-Nr.: 215/216, zu je-

dermanns Einsicht öffentlich aus. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu der Bebauungsplanänderung

schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-

lungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung unberück-

sichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit

ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-

gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
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können. 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516)  in der zurzeit
geltenden Fassung 

Erklärung
Der Auslegungsbeschluss zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Im

Jankerfeld“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit gel-

tenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-

lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)       eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

         wurde nicht durchgeführt,

b)      die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

         ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)       der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d)      der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

         dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

         Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999
(GV.NRW.S.516) in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses zum Entwurf der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Im Jankerfeld“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom

07.12.2015 überein.

             

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 14.12.2015

Tholen

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

                                                        
Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Vor dem Unkelsfeld“
in Birgden im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
hier:       Auslegungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17
              „Vor dem Unkelsfeld“ gemäß   § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
              vom 23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 07.12.2015 den Entwurf der 3. Än-

derung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Vor dem Unkelsfeld“ und die dazugehörige Begründung

gebilligt. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes nebst Begrün-

dung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Mittels der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 sollen die bestehenden zeichnerischen

Festsetzungen geändert werden. Ziel der Planung ist es, den öffentlichen Straßenraum auf-

zuwerten, eine angemessene Ausnutzbarkeit der verfahrensgegenständlichen Flächen zu er-

möglichen und die Innenentwicklung der Ortslage Birgden zu fördern. 

Da durch die Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt

werden, ist das Verfahren auf der Grundlage des § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren

durchzuführen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem nachstehenden Kartenaus-

zug. 

Bebauungsplan Nr. 49 “Im Jankerfeld”
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Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 nebst Begründung liegt in der

Zeit vom

25. Januar 2016 bis einschließlich 25. Februar 2016
während der allgemeinen Dienststunden

         montags bis freitags    von  08.15 Uhr bis 12.30 Uhr

         dienstags                    von   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

         donnerstags               von   14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstr. 10, Zimmer-Nr.: 215/216, zu

 jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu der Bebauungsplanänderung

schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-

lungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung unberück-

sichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit

ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-

gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden

können. 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516)  in der zurzeit
geltenden Fassung 

Erklärung
Der Auslegungsbeschluss zum Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Vor

dem Unkelsfeld“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit gel-

tenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-

lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)       eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

         wurde nicht durchgeführt,

b)      die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

         ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)       der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d)      der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

         dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

         Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999
(GV.NRW.S.516) in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses zum Entwurf der 3. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Vor dem Unkelsfeld“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom

07.12.2015 überein.

             

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 14.12.2015

Tholen

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

                                                        
1. Haushaltssatzung 2016
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der

 Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) in der zur

Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt mit Beschluss vom 7. Dezember

2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der

Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-

gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungser-

mächtigungen enthält, wird

im      Ergebnisplan mit

         dem Gesamtbetrag der Erträge auf 20.589.100 EUR

         dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.751.900 EUR

              

im      Finanzplan mit

         dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

         auf 18.821.800 EUR

         dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

         auf 19.888.000 EUR

              

         dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 

         auf 1.720.300 EUR

         dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.627.500 EUR

              

         dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

         dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-

zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 650.000 EUR festgesetzt.

§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-

nisses im Ergebnisplan wird auf 2.162.800 EUR festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden

dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Für das Haushaltsjahr 2016 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte, Steuer-

sätze für die Gemeindesteuern: 

1.       Grundsteuer

1.1     für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

         (Grundsteuer A) auf 245 v.H.

1.2     für die Grundstücke

         (Grundsteuer B) auf 440 v.H.

2.       Gewerbesteuer auf 416 v.H.

§ 7
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt.

§ 8
Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen

50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-aus-

zahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72

(Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendun-

gen/-auszahlungen), 54/74 (sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen

und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) und 57 (Bilanzielle Abschreibungen) zu

jeweils einem Budget verbunden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Ab-

gaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-ein-
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zahlungen), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla-

gen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen inner-

halb des Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

§ 9
Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan. 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit

öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO

NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Heinsberg mit Schreiben

vom 8. Dezember 2015 angezeigt worden. Die Frist nach § 80 Absatz 5 GO NRW ist mit

Verfügung vom 14. Dezember 2015 abgekürzt worden. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gem. § 80 Absatz 6 GO NRW bis zum Ende

der Auslegung des Jahresabschlusses 2016 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 206, wäh-

rend der Dienststunden,

vormittags:

montags bis freitags   von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr,

nachmittags:

dienstags                  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und

donnerstags              von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Sie ist im Internet unter www.gangelt.de verfügbar. 

Gleichzeitig wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW darauf hingewiesen, dass die

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen die vorstehende

Haushaltssatzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei

denn, 

a)       eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

         wurde nicht durchgeführt,

b)      die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

         öffentlich bekannt gemacht worden,

c)       der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d)      der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

         dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

         den Mangel ergibt.

Gangelt, den 6. Januar 2016 

Gemeinde Gangelt

Der Bürgermeister

gez. Tholen

Stellenausschreibung
der Gemeinde Gangelt

Die Gemeinde Gangelt sucht für die Freibadsaison 2016 (Mai bis August) mehrere Aushilfs-

kräfte für die Freibadkasse, den Freibadkiosk, die Reinigung des Freibadgeländes und die

Fahrradwache. Die Arbeitszeit bestimmt sich nach einem Dienstplan und liegt zwischen 7.30

Uhr und 21.00 Uhr (auch an Wochenenden und Feiertagen) in einem 2-Schichtbetrieb. Die

Stellen sind auch für Schülerinnen und Schüler ab dem 16. Lebensjahr geeignet. 

Fremdsprachenkenntnisse (Englisch und Niederländisch) sind von Vorteil.

Wenn Sie gerne im Team arbeiten und auch in stressigen Situationen belastbar sind, dann

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28.02.2016. Für eine erste Kontaktaufnahme

steht Ihnen Herr Jürgen Hermanns, Tel.  0157/88856387, zur Verfügung.   
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